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Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen wir wie folgt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die VWG Medien GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der WVG Medien GmbH, Hamburg, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge­
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent­
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor­
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü­
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht­
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich­
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen­
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort­
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh­
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben­
heiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge­
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange­
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres­
abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs­
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesent­
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu­
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellun­
gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

■ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um­
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre­
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig­
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un­
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut­
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach­
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ­
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre­
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um­
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ­
lich etwaiger wesentlicher Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü­
fung feststellen.

Köln, den 6. März 2024

Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Martin Schulz-Danso
Wirtschaftsprüfer

Susanne Schaefer
Wirtschaftsprüferin
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Bilanz der WVG Medien GmbH, Hamburg

zum 31. Dezember 2023

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EURAktiva

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

- davon aus Steuern € 72432,64 (i.Vj € 122 464,18) -

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung 6 577,00

0,00

10 524,00

0,00

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

Fertige Erzeugnisse und Waren 3 507,64

£577,00

6.577,00

9.400,58

10 524,00

™.524,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

3. Sonstige Vermogensgegenstande

128.876,84

4 274.385,27

54 235,18

3 507,64

1 257.341,42

1 433.853,07

84451,97

9 400,58

4 457 497,29 2 775.646,46

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.402.883,11 975 809,39

1402.883,11

5.863.888,04
975.809,39

3.760.856,43

G_ Rechnungsabgrenzungsposten „ _ _ _

BILANZSUMME AKTIVA

0j00^

0,00
5.870.465,04

1 524,78

1.524,78

3.772.905,21

Passiva

A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital
II. Bilanzgewinn

B. Rückstellungen
1 Steuerruckstellungen
2 Sonstige Rückstellungen ^

C. Verbindlichkeiten
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

4 Sonstige Verbindlichkeiten

25 000,00

374 020,44

56 644,70

_2 296.202,34

0,00

2 846.885,03

195 654,21

76 058,32

399.020,44

2.352.847,04

25 000,00

426 624/23_

80 957,00 

2.425 948,52_

26,00

521 384,26

7 928,52

285 036,68

451.624,23

2.506.905,52

BILANZSUMME PASSIVA

3.118.597,56 814.375,46
5.870.465,04 3.772.905,21
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Gewinn- und Verlustrechnung 

der WVG Medien GmbH, Hamburg 

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023

01.01.-31.12.2023 01.01.-31.12.2022
EUR EUR

1 Umsatzerlöse 3.038.832,03 3.429.000,89
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen

und unfertigen Erzeugnissen -5.892,94 -29.508,09

3. Sonstige betriebliche Ertrage 542.683,95 380.535,76

4 Materialaufwand-

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
für bezogene Waren 10.700,85 -100.907,14

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -107.960,84 -106.974,96
5 Honorar- und Lizenzaufwand -294.873,43 -358.739,85

6. Personalaufwand:
a) Lohne und Gehalter -1.197.533,30 -1.176.826,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor-
gung -172.210,52 -220.416,86

7 Abschreibungen-
a) auf immaterielle Vermögensgegenstande des Anlage-
vermögens und Sachanlagen -16.270,76 -11.084,60

8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.240.351,93 -1.631.658,82

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8,56 -0,12

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -182.599,03 -39.713,77

11. Ergebnis nach Steuern
12. sonstige Steuern

13. Jahresüberschuss

374.515,52 133.706,10
-495,08 -771,00

374.020,44 132.935,10



Anhang der WVG Medien GmbH, Hamburg
Anlage 3/Seite 1

für das Geschäftsjahr 2023

L Allgemeine Angaben

Die WVG Medien GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 78464) mit Sitz Neumühlen 
17 in 22763 Hamburg, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von 
den größenabhängigen Erleichterungsvorschriften bei der Aufstellung des Anhangs nach § 288 
HGB wurde zum Teil Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 ist nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung aufgestellt

Ansatz, Bewertung und Darstellung der Bilanz sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Aufgrund der Angleichung an die Konzernstruktur wurde im Sinne der Vergleichbarkeit die 
Gewinn- und Verlustrechnung von Umsatzkostenverfahren (§ 275 Absatz 3 HGB) zu Gesamt­
kostenverfahren (§ 275 Absatz 2 HGB) mit diesem Jahresabschluss umgestellt. Die in dem Jah­
resabschluss angesetzten Vorjahreswerte in der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen 
aufgrund der Vergleichbarkeit dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Absatz 2 HGB.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen 
alle erkennbaren Risiken. Sie sind im Einzelnen bei der Erläuterung der Bilanzposten dargestellt.

HL Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert 
um etwaige planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfol­
gen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Ge­
ringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 250,00 bis zu EUR 1.000,00 wer­
den über einen jahresbezogenen GWG-Pool über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Veränderung des Anlagenvermögens wird in einem separaten Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Unter den Vorräten werden die Bestände von DVD und Blu-Ray Discs im Fremdlager eines 
Dienstleisters ausgewiesen. Die Bestände wurden durch den Dienstleister mittels permanenter 
Inventur aufgenommen und mit ihren Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB abzüglich 
notwendiger Bewertungsabschläge zum Teilwert angesetzt.
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Er­
kennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 
Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 
1 % für das allgemeine Kreditrisiko gebildet. Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit 
nicht mehr als em Jahr betragt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag be­
wertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem Umrechnungskurs bei 
Rechnungsstellung oder dem niedrigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen i.H.v. TEUR 4.274 (i.V. TEUR 1.434) ausgewiesen. In den Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen sind mit TEUR 0 (i.V. TEUR 7) Forderungen gegen Gesellschafter 
enthalten.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 374.020,44 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrages werden 
erwartete zukünftige Kostensteigerungen berücksichtigt. Die Rückstellungen werden für alle 
erkennbaren, der Hohe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten und Risiken ge­
bildet.

Die Lieferungen von Blu-Ray und DVD an Handelspartner beinhalten in der Regel ein Remis­
sionsrecht. Die erwarteten Remissionen werden anhand verfügbarer Marktinformationen so­
wie historischer Rückläufe geschätzt und unter den Rückstellungen erfasst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwäh­
rung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittel­
kurs am Bilanzstichtag bewertet.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen i.H.v. TEUR 196 (i.V. TEUR 8) enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
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IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2023 bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Lea­
singverträgen von TEUR 56.

V. Sonstige Angaben

Beschäftigtenzahl

Im Geschäftsjahr 2023 waren neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 14 (Vorjahr 15) Mit­

arbeiterinnen beschäftigt.

Organe

Geschäftsführer

Herr Alexander Welzhofer, Kaufmann, Hamburg

Mutterunternehmen i.S.d. § 285 Nr. 14a HGB

Seit 01.10.2023 ist die WVG Medien GmbH ein Tochterunternehmen der EDEL SE & Co. KGaA,

Hamburg, HRB 155929, Amtsgericht Hamburg.

Hamburg, 01. März 2024
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Entwicklung des Anlagevermögens der WVG Medien GmbH, Hamburg 

im Geschäftsjahr 2023

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Anschaffungs-/Herstellungskosten (EUR)

Stand

01.01.2023
Zugänge Abgänge

Um­
buchungen

Stand

31.12.2023

217.185 10.000 10.000 217.185

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung

217.185

128.128

10.000

3.068

10.000

993

0 217.185

130.203

128.128 3.068 993 0 130.203

345.313 13.068 10.993 0 347.388

I. Immaterielle Vermöqensqeqenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

n, Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung

Buchwerte (EUR)

Stand

31.12.2022

Stand

31.12.2023

0 0
0 0

10.524 6.577
10.524 6.577

10.524 6.577

Abschreibungen (EUR)

Stand

01.01.2023
Zugänge Abgänge

Um­
buchungen

Stand

31.12.2023

217.185 10.000 10.000 217.185
217.185 10.000 10.000 0 217.185

117.604 6.271 249 123.626
117.604 6.271 249 0 123.626

334.789 16.271 10.249 0 340.811
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Vertrage zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprufungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas­
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti­
ge Auftrage, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt­
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht em bestimm­
ter wirtschaftlicher Erfolg Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs­
mäßiger Berufsausubung ausgefuhrt Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh­
rung Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis­
se seiner Leistungen nicht verantwortlich Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs­
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen

3 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa­
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umstanden Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstande, die erst wahrend der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts­
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän­
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu­
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen

4 Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhaltmsses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über­
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Auftrage auf eigene Rech­
nung zu übernehmen

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts­
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerk unter­
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab- 
hangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhaltnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits­
ergebnisse oder Auszuge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tatigwerden des Wirtschafts­
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim­
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter­
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tatigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge­
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfullung 
durch den Wirtschaftsprüfer Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw unbe­
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherful­
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurucktreten, ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurucktreten, wenn die erbrach­
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfullung für ihn ohne Interesse ist Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzanspruche bestehen, gilt Nr 9

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mangeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden Ansprüche nach Abs 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbegmn

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z B Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mangel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt­
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zuruckzunehmen In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge­
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstande, die ihm 
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten

9 Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe­
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf­
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs 2 HGB

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine emzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzanspruche jeder Art, mit Ausnah­
me von Schaden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha­
densfall gemäß § 54a Abs 1 Nr 2 WPO auf 4 Mio € beschrankt

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltms mit dem Auf­
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhaltms Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver­
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs 2 genannte Hochstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht­
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei­
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Hohe von 5 Mio € in 
Anspruch genommen werden Die Begrenzung auf das Fünffache der Min­
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- 
prufungen

(6) Em Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde Dies gilt nicht 
für Schadensersatzanspruche, die auf vorsätzliches Verhalten zuruckzufuh- 
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt

10. Ergänzende Bestimmungen für Prufungsauftrage

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist em 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgefuhrte Prüfung im Lage­
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift­
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestatigungsvermerk, so darf der 
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden Hat der Auftraggeber 
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli­
chen Emzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän­
dig zugrunde zu legen, dies gilt auch für Buchfuhrungsauftrage Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat In diesem Fall hat der Auftragge­
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei­
ten

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklarungen für die Einkommensteuer, 
Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermogensteuererkla- 
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres­
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Fmanzbehorden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung

(4) Erhalt der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung em Pau­
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs 3 Buchst d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie­
ren

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera- 
tervergutungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden

(6) Die Bearbeitung besonderer Emzelfragen der Einkommensteuer, Korper­
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermogensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenhelten, z B auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi­
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um­
wandlungen, Kapitalerhohung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betnebsveraußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations­
pflichten

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge­
nommen worden sind Eine Gewahr für die vollständige Erfassung der Unter­
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen

12 Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt­
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen, die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen­
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie­
digung seiner Ansprüche abhängig machen Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile- 
gungsgesetzes teilzunehmen

15 Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An­
sprüche gilt nur deutsches Recht
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